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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage* lautet:

In Deutschland gilt die Schulpflicht. Danach müssen alle Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter am Unterricht teilnehmen und können davon nur ausnahmsweise auf schriftlichen Antrag eines Erziehungsberechtigten befreit werden.

In diesem Zusammenhang fragen wir den Magistrat:

1. Wie viele Anträge auf Befreiung vom Unterricht haben Erziehungsberechtigte in den Jahren 2010 und 2011 an Bremerhavens Schulen eingereicht (bitte getrennt nach ganztägiger und stundenweiser Befreiung ausweisen)? 
2. Welche Antragsgründe wurden von den Erziehungsberechtigten angegeben (bitte die vier häufigsten Begründungen nennen)? 
3. Wie hoch ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 2010 und 2011 jeweils vom Schulunterricht oder schulischen Aktivitäten befreit wurden? In wie vielen Fällen ist die Befreiung aus religiösen Gründen gewährt worden?
4. Wie hoch war die Gesamtzahl der Stunden, die aufgrund von Unterrichtsbefreiungen für die betroffenen Schüler in den Jahren 2010 und 2011 ausgefallen sind (bitte getrennt nach Jahren ausweisen)?
5. Welche Fächer waren von den Unterrichtsbefreiungen im genannten Zeitraum betroffen (bitte die 5 häufigsten Fächer angeben)? 
6. In wie vielen Fällen wurde die Schulpflicht von den Betroffenen verletzt, nachdem der Antrag auf Befreiung vom Unterricht abgelehnt worden war, und welche Konsequenzen hatte das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht für die jeweiligen Schüler (bitte Sanktionsformen nach Zahl der Fälle nennen)?




[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, auf den obigen Antrag folgende Mitteilung zu geben / die obige Anfrage* wie folgt zu beantworten:
Mit der Mitteilung auf die Anfrage Nr. 5/2012, die inhaltlich dieser Anfrage entspricht, wurde die Stadtverordnetenversammlung über die allgemeinen Regelungen des Bremischen Schulgesetzes, der Verordnung über die Aufgaben der Lehrkräfte und Lehrer in besonderer Funktion an öffentlichen Schulen sowie der auf diesen Grundlagen von der Fachaufsicht erlassenen Regelungen informiert.

Diese Informationen erfolgten vor dem Hintergrund, dass es zu den konkret erfolgten Abfragen weder im Schulamt noch in den Schulen statistische Unterlagen gibt. Ein entsprechender kurzer Hinweis, dass keine solchen statistischen Zahlen erhoben werden, ist im letzten Satz der Antwort auf die Anfrage Nr. 5 erfolgt.

Eine Abfrage an die Schulen bzw. sämtliche Lehrkräfte ist aufgrund des erheblichen Aufwandes nachträglich nicht leistbar. 

Der Magistrat bedauert, dass er die Anfrage Nr. 13/2012 leider nicht konkreter beantworten kann.






Grantz
Oberbürgermeister 

* Unzutreffendes bitte streichen
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